
 

 

 

Bestätigung der Berechtigung zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS 
CoV-2 – gemäß Impfverordnung § 4 Impfung mit erhöhter Priorität – 
 
Name der zu impfenden Person: 
 
 
Anschrift: 
 
  
Geburtsdatum: 
 
 

 
Gehört zu den nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 bis 9 CoronaImpfV mit erhöhter Priorität  
zu impfenden Personengruppen:  
 
1. Mitglieder von Verfassungsorganen,  
2. Tätige in besonders relevanten Positionen in 

den Verfassungsorganen, in den Regierungen 
und Verwaltungen, bei der Feuerwehr, beim 
Katastrophenschutz einschließlich des Tech-
nischen Hilfswerks, in der Justiz und Rechts-
pflege,  

3. Tätige in besonders relevanter Position im 
Ausland bei den deutschen Auslandsvertre-
tungen, für deutsche politische Stiftungen o-
der Organisationen und Einrichtungen mit Sitz 
in der Bundesrepublik Deutschland in den Be-
reichen Krisenprävention, Stabilisierung, Kon-
fliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit 
oder auswärtige Kultur- und Bildungspolitik o-
der als deutsche Staatsangehörige in interna-
tionalen Organisationen,  

4. Wahlhelfer/innen,  
5. Tätige in besonders relevanten Positionen in 

den Sektoren der kritischen Infrastruktur ge-
mäß Verordnung zur Bestimmung Kritischer 
Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz  

6. Personen, die in medizinischen Einrichtungen 
oder dem Lebensmitteleinzelhandel tätig sind,  

7. Personen, die in Einrichtungen und Diensten 
der Kinder- und Jugendhilfe oder in (Berufs-) 
Schulen / Hochschulen tätig sind.  

8. Sonstige Personen, bei denen aufgrund ihrer 
Arbeits- oder Lebensumstände ein deutlich 
erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. 

 
Ausgeübte Tätigkeit: 
 
 
 
Beschäftigt bei/ Selbstständig tätig/ untergebracht in: 
 
 

Bescheinigung ausgestellt von (Name/Position):  
 
 
Stempel, Datum und Unterschrift: 
 
 
 
 

 
• Diese Bescheinigung ist – vollständig ausgefüllt – beim Impftermin vorzulegen. Ohne dieses Doku-

ment kann kein Einlass in das Impfzentrum gewährt werden. 
• Der Zugang zum Impfzentrum ist nur mit einem zuvor vereinbarten Termin möglich. Termine können 

und sollten für Berechtigte ab sofort unter www.impfen-sh.de vereinbart werden. Um einen reibungs-
losen Impfablauf zu gewährleisten, informieren Sie sich bitte bereits im Vorfeld umfassend über die 
Vor- und Nachteile der Impfung. Nähere Informationen finden Sie ebenfalls unter www.impfen-SH.de 

http://www.impfen-sh.de/

